
 

20. Januar 2017 

Amtliches Mitteilungsblatt 
 

Seite
Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung Besonderer Teil für den 
Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik im 
Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Technik und 
Leben  
vom 12. Oktober 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 
 
 



   Amtliches Mitteilungsblatt der HTW Berlin Seite 2 Nr.01/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber 
Die Hochschulleitung der HTW Berlin 
Treskowallee 8 
10318 Berlin 
 
Redaktion 
Rechtsstelle 
Tel. +49 30 5019-2813 
Fax +49 30 5019-2815 



Amtliches Mitteilungsblatt der HTW Berlin 

 
Seite 3 Nr.01/17 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 

Besonderer Teil 
für den Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik  

 
im Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Technik und Leben vom 12. Oktober 2016  

 
Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner 
Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 
2016 (GVBl. S. 226), hat der Fachbereichsrat des Fachbereich Ingenieurwissenschaften – 
Technik und Leben der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 12. 
Oktober 2016 die folgende Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung – 
Besonderer Teil für den Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik vom 14. Mai 2014 (AMBl. HTW 
Berlin Nr. 27/14) beschlossen1: 
 

Artikel 1 
 
Diese Ordnung gilt für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Fahrzeugtechnik, die seit 
dem 1. Oktober 2014 immatrikuliert wurden. 
 
Nr. 1  
§ 4 Wahlpflichtmodule 
1. Wahlpflichtmodule  
Die Tabelle unter a) Angebote zu den Wahlpflichtmodulen 1, 2 und 3 (E75, E76 und E77) mit 
2 SWS wird um nachfolgende Zeile ergänzt: 
 

„E769 Geschichte der 
Kraftfahrzeugtechnik WP PÜ 2 5 1a - -“ 

 
 
Nr. 2 
Anlage 1 
Die Modulübersicht deutsch und englisch wird um die nachfolgende Zeile ergänzt: 
 

„E769 Geschichte der 
Kraftfahrzeugtechnik History of Automotive Technology 5“ 

 
 
Nr. 3 
Anlage 2 
Modulbeschreibungen - Auszug 
 
1. Pflichtmodule 
Die Modulbezeichnung E67 Kraftfahrzeugtechnik 2 wird um das Wort „(Labor)“ ergänzt. 
 
 
 

                                            
1Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 16. November 2016. 
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2. Wahlpflichtmodule 
Nach Modul E768 Interdisziplinäres Projekt Fahrzeugtechnik wird nachfolgende Beschreibung 
eingefügt: 
 

„E769 Geschichte der Kraftfahrzeugtechnik 
Lernergebnis / 
Kompetenzen 

Die Studierenden sind befähigt, die technischen Eigenschaften von 
Oldtimern zu benennen. Sie sind in der Lage, restaurationsspezifische 
Eigenheiten solcher Fahrzeuge abschätzen und bewerten zu können. Sie 
kennen den historischen Hintergrund zur Erfindung des Automobils, den 
historischen Werdegang einiger aktueller und ehemaliger Marken sowie 
frühere Automobilmarken und Karossiers aus Berlin. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Nicht vorhanden 

Anerkannte  
Module 

Nicht vorhanden“ 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der HTW Berlin in Kraft. 

 
 
 
 
 


